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Zentrale Paritätische Kommission (ZPK).

Neues Kontrollzertifikat und -siegel der ZPK

Die ZPK stellt bei Kontrollen, wo sie keine Verstösse gegen allgemeinverbindliche Bestimmungen 
in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) feststellt, Kontrollzertifikate aus.

Informationsmöglichkeit
Was für Informationsmöglichkeiten gibt 

es eigentlich für Bauherren, Bauleiter, 

Bauführer und andere Entscheidungs-

träger in entsenderechtlichen und all-

gemeinverbindlichen (ave) Belangen? 

Fehlbare und gesperrte Entsendebetrie-

be können in der Sanktionsliste auf der 

Homepage des Amtes für Volkswirt-

schaft eingesehen werden.

Bei fehlbaren Inlandsbetrieben besteht 

diese Möglichkeit aber nicht. Die ZPK 

stellt Inlandsbetrieben eine GAV-Be-

scheinigung aus. Darin werden Kon-

trollergebnisse und andere Angaben 

zusammenfassend aufgeführt und der 

Entscheidungsträger kann eine solche 

GAV-Bescheinigung vom Betrieb verlan-

gen und kann entscheiden, ob er einen 

Betrieb für einen Auftrag berücksichti-

gen möchte oder nicht. 

«Gegen Lohndrücker»

Die ZPK empfiehlt, Entscheidungsträ-

gern eine GAV-Bescheinigung bei z.B. 

Offertstellungen einzufordern und bei 

der Arbeitsvergabe die Ergebnisse zu 

berücksichtigen, sofern ein Betrieb auch 

einem ave-GAV unterstellt ist.

GAV konformer Betrieb
Wenn bei Kontrollen die ZPK sogar gar 

keine Verstösse gegen ave-Bestimmun-

gen feststellt, wird ein Kontrollzertifikat 

ausgestellt und damit bestätigt, dass 

dieser Betrieb GAV-konform unterwegs 

ist.

ZPK-Siegel
Mit dem Kontrollzertifikat erhält der Be-

trieb parallel ein digitales ZPK-Siegel. 

Dieses darf in Homepages und in Kor-

respondenzen des zertifizierten Betriebs 

aufgeführt und verwendet werden.

 © ZPK

Mehr Aufklärung
Die ZPK betreibt künftig vermehrt Auf-

klärungsarbeiten, um eine Sensibilität zu 

ave-Vorschriften zu fördern.

Baustellen-Infoblatt
In Zusammenarbeit mit dem AVW wur-

de ein neues Baustellen-Infoblatt den 

Baukoordinationsstellen zugestellt. Die-

ses müsste an den Baustellen-Infotafeln 

künftig angetroffen werden.

Das Infoblatt und weitere Informationen 

können auf der Homepage der ZPK kos-

tenlos heruntergeladen und eingeholt 

werden.

Freiwillige Kontrollen
Inlandsbetriebe, welche einem ave-GAV 

unterstellt sind und gerne ein Kontroll-

zertifikat erlangen möchten, können sich 

bei der ZPK melden.

«Klare Vereinbarung,  
faire Partnerschaft»

Im Äscherle 1

Postfach 929

LI-9494 Schaan

info@zpk.li

www.zpk.li

Für die Überwachung und den Vollzug von allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-

arbeitsverträgen wurde von den Sozialpartnern (Liechtensteinischer Arbeitneh-

merInnenverband und Wirtschaftskammer Liechtenstein) die Stiftung SAVE im 

Jahr 2007 gegründet. Für den Vollzug und die Kontrolle wurde von der Stiftung  

die Zentrale Paritätische Kommission (ZPK) eingesetzt. Die ZPK hat die Aufgabe 

und Kompetenz, die Einhaltung der GAV-Bestimmungen im zuständigen Geltungs-

bereich zu kontrollieren. Für Entsendekontrollen (Auslandsbetriebe) gibt es eine 

Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung und der ZPK.

 

 
Die Zentrale Paritätische Kommission (ZPK) der Stiftung SAVE bescheinigt für: 

 

Max Muster 
Im Äscherle 1 

LI-9494 Schaan 
 

Die ZPK hat bei der Firma die Einhaltung der allgemeinverbindlichen  
Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages für das Schreinergewerbe  

für den Zeitraum 
 

Januar 2018 bis und mit Dezember 2018 (12 Monate) 
 

kontrolliert. 
 

Die Kontrolle ergab, dass keine Verletzungen  
in der Kontrollperiode festgestellt wurden. 

Die ZPK gratuliert recht herzlich. 
 

Schaan, 13. Februar 2020 
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